
Anlage zum Bescheid Einkünfte aus Nebentätigkeiten im Jahre 2023

Aufstellung der vom Landrat des Kreises Wesel in 2023 erhaltenen Vergütungen aus Neben- und 
Gremientätigkeiten (NT) und der sich daraus ergebenden Abführungspflicht:

Nr. Gremientätigkeit Auftraggeber erhaltene 
Vergütung € Abführungspflicht abzuführender 

Betrag €

1. Nebentätigkeiten im öff. Dienst bzw diesen gleichgestellte Auftraggeber mit Abführunqspflicht gern. § 13 NtV

1.

Mitglied Gesellschafter
versammlung

Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft 
Beteiligung GmbH

480,00

Abführungspflicht gern. § 13 
Abs. 1 der 

Nebentätigkeitsverordnung 
(NtV) besteht insoweit, als 
der Gesamtbetrag der hier 
aufgeführten Einkünfte die 
für das Kalenderjahr 2023 

geltende Höchstgrenze von 
11.126,27 € übersteigt.

0,00

2.

Mitglied Gesellschafter
versammlung

Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft 
mbH & Co. KG (KWA)

360,00 0,00

3.

Mitglied Gesellschafter
versammlung

Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft 
REGIO mbH

1.440,00 0,00

4.
Mitglied Gesellschafter
versammlung

DeltaPort GmbH & 
Co. KG 1.200,00 0,00

5.
Mitglied Landschafts
versammlung

Landschaftsverband
Rheinland 1.980,00 0,00

plus 392,00 
Fahrtkosten, 
welche vom LVR 
direkt an Kreis 
abgeführt wurden

6. Mitglied Verwaltungsrat Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr-AöR 620,00 0,00

7. Mitglied Genossenschaft Emschergenossensch 
aft 1.260,00 0,00

8.

Mitglied im 
Zweckverband

Zweckverband 
Sparkasse am 
Niederrhein

320,00 0,00

SUMME: 7.660,00 keine Abführung, 
Betrag unter 
11.126,27 €

9.

Beratendes Mitglied im 
Verwaltungsrat

Sparkasse am 
Niederrhein 900,00

Abführungspflicht gern. § 13 
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 der 

Nebentätigkeitsverordnung 
(NtV) besteht insoweit, als 
der Gesamtbetrag der hier 
aufgeführten Einkünfte die 
für das Kalenderjahr 2023 

geltende Höchstgrenze von 
16.689,42 € übersteigt.

0,00

SUMME: 900,00 keine Abführung, 
Betrag unter 
16.689,42 €

abzuführende Gesamtsumme: o.ool
II. Nebentätigkeiten außerhalb des öff. Dienstes, Sondervorschriften ohne Abführungspflicht, öff. Ehrenämter
1. Aufsichtsrat NIAG 1.650,00| entfällt 0,00


